
Liestal prüft Wegweisungen
 
Bahnhof Die Stadt will strenger gegen Saufgelage und Schlägereien vorgehen
 

STETERALKOHOLKONSUM Bereits am Morgen smd auf dem Liestalar Bahnhofsplatz leute mit Bierflaschen anzutreffen. ,teOe[ "'<S."M"" 

Schlägereien und Alkohol
exzesse am Bahnhof Liestal 
sorgen immer wieder für 
Schlagzeilen. Die StadtvetWal
tung übenegt sich, einenWeg
weisungsartikel einzuführen. 
Doch das ist rechtlich heikel. 

6J_~_~_§~~\JDRA P~'?l!E 

Aufder Bank: vor der Wartehalle sitzen 
ZVl.'td Manner. SIe sind zwischen 35 
und 40 Jahre alt. Ihr Bllck ist leer. ihr 
Gtsü.:k fahl. Belde halten eine Bier
dose in der Hand. Es 1st acht Uhr mor~ 

grns und. auf dem Bahnhof In Uestal 
herr:tcht Hochbetrieb. Das GetÜmmel 
stort die belden Manner mchr ~ sie be
merl<en es nicht l:'inmaL 

Der Alknholkonsum sowie G€'WalL
akte am BahnhofUestal sorgen immer 
wieder für GespräcI-l5Stoff Zuletzt am 
vergangenen Montag, als es auf dem 
Bahnhofsplatz gleich zweimal zu g(."
w<llttoJ::igen Auseinandersetzungen 
unter alkoholisierten Personen kam 
lslehe bz von gestern). 

eDer BahllhofLiestal ist rur uns ein 
Hotspot~. sagt Rolf\Virz von der Basel· 
bieter Polizei. Der Polizei sei die Situa
tion am Bahnhof bekannt. DcS\vegen 
seien in diesem Gebiet auch vermehrt 
Patrouillen unterwegs. (Die Polizei 
bemüht sich. sichtbar präsent zu 

MASSNAffr,'lEN Uestal ist oidlt die ein
zige Bawlbjeler Gemeinde, die sich 
mJt AI koho; trinkenden Personen auf 
öffenUi91en Plätzen herumsdllagen 
muss. Auch Reinach und Munchen
stein kennen aleses Problem, Aller
oings handelt es sich dort vor allem 
um JiJgendlJche. die alkoholisiert &1, 
eben beschädigen. Larm machen und 
Leute belästigen. In MÜndlenstein war 
dasVolk dennoch dagegan, einen 
Wegweisungsartike: einzuführen. Dia 
Begründung: Alkoholismus sei nicht 
mitVlJegweisungel1lU bekBmpfen. 
Reinach ist restrjktiv gegen stQr~nde 

Jugendliche vorgegangen, Dort darf 
die PQ:izei «störende Personen vom 
öffentlichen Raum wegwelsen». (ALE) 

~ein>, so Wirz. Der Bahnhof sei ein 
Treffpunkt verschiedener Khentelen 
auch von Randstlmdlgen. 

Dauerhaft wegweisen könne man 
die leute am Bahnhof nicht, sagt 
Wirz. Zumallffi Kanton na~lland kej~ 

ne Kechtsgnlndlage für "Vegweisun~ 

gen besteht. Ausserdem sei der nahn~ 

hofein öffentlicher On. der fÜr alle zu~ 

ganglieh sein muss. Auch glaubt Wirz 
nicht, dass eIne vVegw-elsung et\-V'as 

bringe. Denn: «Schickt man sie weg, su
chen sie sich einfach einen anderen 
Platz. wie zum Bcispiel ua~ -Ludin· 
Parkli).~ Klar sei aufjeden Fall. dass die> 
Pol1zd bei Vorfallen WIe am vergange
nen Montag einschreIte:, betont Wirz. 

.Uestal schaut nicht einfach lU-
Der Stadt Liestalliegt die Situation 

rund um den Bahnhof sehr am Her
zen $Wir schauen nicht einfach zUli, 

sagt der Stadtvervlaltel" Roland Platt· 
ner. Die Stadt habe beispielsweise zu 
sammen mit den SBB das Projekt 
«Bahnhofpatenschaftr. i11S Leben geru~ 

fen. Seit September 2Q05 silld chrt:n
amtliche Personen. hauptsal.:hhch dU':' 

liestal und der milieren Umgebung. 
als BahnhQfpatinnen und -paten je
weils in lweierteams zu unterschiedli
chen Zeiten auf dem R:lhnhof Liestal 
anzutreffen. 

Ausserdem seien in Liesral auch 
StreetwOrker im EmS<ltz, die sich in 
erster Linie, ab~r nicht ausschliesslkh, 
um Jugendliche kümmern. <rvVir ha· 
ben die Situation am Bahnhofkonsoli 
diert und diesen weitgehend 
zurückerobert.» Ihm sei atlch nicht be
kannt, dass sich diE' Situa.tion in letz· 
ter Zeit zunehmend verschlechtert h<l~ 

be, so Plartner. Aber: iEs kann natür
lich noch mehr getan \verden); 

Zur Mdssniihme \Vegwelsung aussert 
sich Plattner nicht grundsätzlich abgp
neigt: ~Es gIbt noch keine gesertliche 
Grundlage dafür. ,"Vir sind aber .auf 
operanver Bbent' daran mteressiert, 
bei Bt'darfvon dieser Mögl1chkE>1t ,auch 
Gebrauch machen ZU l(önnen"~ Ideal 
\\',are. wenn dle Wegweisung kanrom;w 
"',leit geregelt und als Bestimmung tm 
kantonalen Polizeigesetz testgehalten 
\\'Urde. sagt Platmer. 

.E~ sei dber klar. dass em solcher 
Schritt nicht von heute aufmorgen ge-
schelle. Dcsb.llb sehe dle Stadtverwal~ 

tUllg vor. llll Rahmen der hangigen 
überarbeltu.ng de~ Gememde-Polizeiw 

reglements einen Weg-neirmngsartikel 
emzuführen Dieser sei dann abet Z'iJ

erst dem Stadtrat und dann in einem 
zo,,';eiten Schritt dem Einwohnerrat zur 
Genehmigung vorzulegen. 

Nicht willkürlich wegweisen 
tEin \Vegweisungsartikel gebietet 

aber alJergrosste Sorgfalt~, betont 
Plattner, Es gehe dabei um einen heik
len Fingriff in das fundamentale 
Grundrecht der personli.chen Freihei t. 
Es dillfe nicht geschehen. dass man 
Leute ,....illkürlich wt:g1o'Ieise. nur weil 
sie zum Beispiel eine spezielle Frisur 
haben. ausgeflippte Kleider tragen 
oder tätowiert sind. 
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